
Dornbirner

emeinbestart

Erscheint jeden Sonntag. Preis für Jänner, Febr. u. März K 7500.—, im Inland mit Postversendung K 10000.—, nach Deutschland und
in das übrige Ausland K 15.000.—, einzelne Nummer K 1000.—. Einschaltung en kosten K 1000.— der Zeilenraum und sind bis

spätestens Donnerstag abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

Nr. 12. Sonntag, 25. März 1923. 54. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 25. März, Maria Verkündigung, Montag, 26. Emanuel, Dienstag, 27Rupert,
Joh. Damask., Mittwoch, 28. Joh Kapistr., Guntr, Donnerstag, 29. Gründonnerstag, Freitag, 30

Karsreitag, Samstag, 31. Karsamstag.

Märkte in Dornbirn: 3. April, 8. Mai, 22. Mai, 25. September, 9. Oktober, 23. Oktober 20. Nov.6. Dezember.

Kundmachungen. Bewerber werden eingeladen, die Angebote bis spä¬
testens Donnerstag, den 29. März 1923 beim
Stadtbauamt, Rathaus, Zimmer Nr. 15, einzusenden,Steueramt Dornbirn. wo auch alle weiteren Aufschlüsse erteilt werden.
1055Auflassung mit Ende März 1923. Der Bürgermeister: E. Luger.

Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß
Gegen das zu schnelle Fahrendas Steueramt Dornbirn mit Ende März 1923 aufge¬

lassen und mit dem Steueramte Feldkirch zusammen¬ der Fuhrwerke in den Straßen der Stadt wurden ernste
gelegt wird.

Beschwerden erhoben und dabei betont, daß einzelne be¬Die Parteien werden daher aufmerksam gemacht,
sonders leichtere Fuhrwerke durch ihre rücksichtslose Fahr¬daß vom 30. März 1923 (mittags angefangen) beim geschwindigkeit den Verkehr der Fußgänger auf der einenSteueramte Dornbirn keine Zahlungen mehr ange¬ oder anderen Straße geradezu lebensgefährlich machen;nommen und keine Zahlungen mehr geleistet wer¬ besonders ältere und gebrechliche Leute und Schulkinderden und kommt vonzdiesem Zeitpunkte an das über¬ sind in ihrer Sicherheit bedroht.

nehmende Amt d. i. das Steueramt in Feldkirch in Dieses zu schnelle Fahren ist gegen die Straßen¬Betracht
polizeiordnung, gefährdet die allgemeine Sicherheit undSteueramtDornbirn, 21. März 1923.
ist strenge verboten. Die Polizei hat strenge Weisung,1074 Eck. die betroffenen Fuhrleute zur Anzeige zu bringen, da¬Kützler.
mit der gerügte Unfug des zu schnellen Fahrens abge¬
stellt werden kann. Wer immer solchen Unfug wahr¬Richtigstellung.
nimmt, möge die Polizei hievon in Kenntnis setzen.Im Antrage des Stadtrates zum 66. Bericht über 1075 Der Bürgermeister: E. Luger.Heimatrechtswerbungen, verlautbart im Gemeindeblatt

vom 18. ds. Mts. zu Punkt 15, c, der Verhandlungs¬ Grabeneröffnung 4. Bezirk.schrift über die am 12. März 1923 abgehaltene Stadt¬
Die Fluß= und Zuflußgräben im 4. Grabenbezirkvertretungssitzung, soll der 1. Absatz den einschlägigen

in der Abteilung A sind zur Eröffnung ausgesteckt. Diegesetzlichen Bestimmungen entsprechend lauten wie folgt:
Arbeiten werden Montag, den 25. März 1923, abends„1. Zuerkannt wird das Heimatrecht der Stadt
8 Uhr. im Gasthaus „zum Adler“, Haselstauden, an denDornbirn gemäß § 2 des Gesetzes vom Jahre
Mindestfordernden vergeben. Die Gräben werden am1896, R.=G.=Bl. Nr. 222, den unter A, a, 1 bis
selben Tage, vormittags 8 Uhr, vom Grabenmeister vor¬13, und unter A, b, 1 bis 8 genannten Parteien.“
gezeigt. Zusammenkunft „Gasthaus Bären“. Bedingun¬Im 2. Absatze haben die Worte: „nach § 5
gen sind gleich wie früher. Zur gleichen Zeit werdendes genannten Gesetzes wird den unter A, b, 1
zwei Gräben im Porst zur Eröffnung vergeben und wer¬bis 7 und“ zu entfallen. den ebenfalls am gleichen Tage gezeigt.

Stadtrat Dornbirn, am 20. März 1923. 1065 Der Grabenmeister.
1004 Der Bürgermeister: E. Luger.

II. Feldstraßenbezirk.
Die Grundbesitzer, welche sich beim Aufführen vonMalerarbeiten. Schotter sowie an den Arbeiten der Feldstraße beteiligen

Der Außenanstrich an der städt. Koch= und Haus¬
wollen, mögen sich beim Unterzeichneten melden.haltungsschule gelangt im Wege des Angebotes zur

Dornbirn, am 22. März 1923.Vergebung.
1084 Der Feldstraßenmeister: Jakob Thurnher.


